
Ausschreibung 
 

 

26. Sprintwettkampf 
mit Pokal der Stadt Rödermark 

 

 

 

am 30. Mai 2026 

 

 

im Badehaus Rödermark 

Am Schwimmbad 2, 63322 Rödermark 

 

 

 
 

 

Ausrichter und Veranstalter: VFS Rödermark e.V. 

 

 

. 

 

 

 Bahnlänge:  25 m 

 Anzahl Startbahnen: 4, durch Wellenbrecherleinen getrennt 

 Wassertemperatur: ca. 27 °C 

 Zeitmessung:  Handzeitnahme 
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WETTKAMPFFOLGE 
 

Abschnitt 1 

 Einlass:    9:00 Uhr 

 Kampfrichtersitzung:   9:30 Uhr 

 Beginn:  10:00 Uhr 

 

Wettkampf Strecke Lage Geschlecht Jahrgänge 

1 50 m Schmetterling weiblich 2017 und älter 

2 50 m Schmetterling männlich 2017 und älter 

3 4x 50 m Brust weiblich 2018 und älter 

4 4x 50 m Brust männlich 2018 und älter 

5 100 m Rücken weiblich 2018 und älter 

6 100 m Rücken männlich 2018 und älter 

7 100 m Brust weiblich 2017 und älter 

8 100 m Brust männlich 2017 und älter 

9 4x 50 m Freistil weiblich 2018 und älter 

10 4x 50 m Freistil männlich 2018 und älter 

11 100 m Lagen weiblich 2017 und älter 

12 100 m Lagen männlich 2017 und älter 

 

 

Abschnitt 2 

 Beginn:  45 Minuten nach Ende des 1. Abschnitts 

 

Wettkampf Strecke Lage Geschlecht Jahrgänge 

13 50 m Brust weiblich 2018 und älter 

14 50 m Brust männlich 2018 und älter 

15 100 m Freistil weiblich 2018 und älter 

16 100 m Freistil männlich 2018 und älter 

17 50 m Rücken weiblich 2018 und älter 

18 50 m Rücken männlich 2018 und älter 

19 100 m Schmetterling weiblich 2016 und älter 

20 100 m Schmetterling männlich 2016 und älter 

21 50 m Freistil weiblich 2018 und älter 

22 50 m Freistil männlich 2018 und älter 

23 4x 50 m Rücken weiblich 2018 und älter 

24 4x 50 m Rücken männlich 2018 und älter 

25 4x 50 m Lagen mixed* 2017 und älter 

 
* 4x 50 m Lagen mixed Staffel aus Staffelteilnehmer 1m/3w oder 2m/2w oder 3m/1w, Startreihenfolge beliebig. 

 
  



 

3 

 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

1. Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die Rechtsordnung (RO) und die Anti-

Doping-Ordnung (ADO) des Deutschen Schwimm-Verbandes e. V. (DSV) in der jeweils 

aktuellen Fassung. Startberechtigt sind alle Vereine, Abteilungen und 

Startgemeinschaften des DSV, sofern diese die Verbandsrechte besitzen. Für körper-, 

seh-, geistig- und allgemeinbehinderte Sportler mit entsprechendem 

Klassifizierungsnachweis sind zusätzlich die Wettkampfbestimmungen des Deutschen 

Behindertensportverbandes (DBS) anzuwenden.  

2. Alle Angaben beziehen sich auf das männliche und weibliche Geschlecht.  

3. Mit der Abgabe der Meldung erkennen die Vereine und Schwimmer die genannten 

Bestimmungen verbindlich an. 

4. Alle Wettkämpfe werden nach der Ein-Start-Regel gemäß §125 WB-Fachteil 

Schwimmen (WB-FT SW) durchgeführt. 

5. Die Jahrgänge 2016 und jünger dürfen nicht mehr als 6 Starts pro Tag absolvieren 

(einschließlich Einsätze in Staffeln). 

6. Zusammen mit der Meldung müssen die Vereine eine Versicherung abgeben, dass die 

von ihnen gemeldeten Sportler das Startrecht für den Verein haben, die 

vorgeschriebene Jahreslizenz bezahlt wurde und dass sie ihre Sportgesundheit durch 

ein ärztliches Zeugnis nachweisen können, welches nicht älter als ein Jahr ist §11 (2) 

WB-Allgemeiner Teil. 

7. Die Meldungen sind auf Meldeliste (DSV Form 102) oder als Meldedatei im aktuellen 

DSV-Format zusammen mit dem Meldebogen (DSV Form 101) zu senden an: 

VFS Rödermark e.V. 

Postfach 200131, 63307 Rödermark 

Tel.: 0157-50757636 – E-Mail: wk-meldungen@vfs-roedermark.de 

8. Meldeschluss ist Samstag, der 23.05.2026, um 20:00 Uhr. 

9. Werden die Meldungen per E-Mail abgegeben, so gelten sie erst als angekommen und 

lesbar, wenn dem meldenden Verein eine Bestätigung vorliegt. Der Ausrichter bittet um 

Kontaktaufnahme, falls 24 h nach Abgabe der Meldungen keine Bestätigung vorliegt. 

10. Der Veranstalter behält es sich vor, bei hohem Meldeaufkommen die Anfangszeiten zu 

ändern und ab einer gewissen Meldezahl diese Meldungen zurückzuweisen oder zu 

kürzen, wenn die Anzahl der Meldungen (ca. 750) einen wettkampfgerechten Ablauf der 

Veranstaltung nicht mehr ermöglicht. Der Eingang der Meldungen wird hierbei 

berücksichtigt. Mitteilung erfolgt mit dem Meldeergebnis. 

11. Die Laufeinteilung erfolgt unabhängig vom Jahrgang/AK nach den gemeldeten Zeiten 

gemäß § 121 WB-FT SW. Die Schiedsrichter sind berechtigt, weibliche und männliche 

Läufe als gemischte Läufe starten zu lassen. 

12. Das Meldegeld beträgt 7,50 € und für Staffeln 9,00 € pro Start. Info: Für jeden Abschnitt 

gibt es für Kampfrichternennungen bei Meldungseingang:  

- bei einer Kampfrichternennung 1,00 € Rabatt pro Meldung,  

- bei zwei Kampfrichternennungen 2,00 € Rabatt pro Meldung und 

- bei maximal drei Kampfrichternennungen 3,00 € Rabatt pro Meldung. 

Sollte die gemeldete Anzahl Kampfrichter am Wettkampftag nicht gestellt werden, wird 

der Rabatt nachträglich zurückgefordert. 

mailto:wk-meldungen@vfs-roedermark.de
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Das Meldegeld ist vor Veranstaltungsbeginn fällig und auf das Vereinskonto zu 

überweisen. 

IBAN: DE32 5085 2651 0145 0143 38 Kontoinhaber: VFS Rödermark e. V. 

Bank: Sparkasse Dieburg BIC: HELADEF1DIE 

Verwendungszweck: Sprintwettkampf 2026 – [Vereinsname] 

13. Die teilnehmenden Vereine erhalten ein Meldeergebnis an die angegebene E-Mail-

Adresse. Das Protokoll wird im Internet unter www.dsv.de oder www.hsv-sued.de 

veröffentlicht. Den Vereinen werden ausschließlich pdf-Dateien per E-Mail zur 

Verfügung gestellt. 

14. Kampfrichter sind unter Angabe der Einsatzwünsche mit Abgabe der Meldungen zu 

benennen. Die endgültige Einteilung erfolgt durch die Schiedsrichter am Wettkampftag.  

Die Anzahl der Kampfrichter/Abschnitt richtet sich nach der Anzahl der Starts/Abschnitt: 

Jeder meldende Verein verpflichtet sich, bis 10 Meldungen 1 Kampfrichter, 

bis 20 Meldungen 2 Kampfrichter, 

ab  21 Meldungen 3 Kampfrichter 

zu stellen. 

Sollte die Veranstaltung aufgrund fehlender Kampfrichter nicht durchgeführt werden 

können, wird das Meldegeld für denjenigen Verein, der keine ausreichende Anzahl von 

Kampfrichter gestellt hat, nicht zurück erstattet. 

15. Gemäß Vorgabe des Badbetreibers wird nur eine begrenzte Anzahl Personen (Sportler, 

Trainer/Betreuer und Kampfrichter) im Schwimmbad zugelassen sein. Alle Personen 

können sich für die gesamte Veranstaltung auf dem Freigelände hinter dem Badehaus 

aufhalten. Zelte dürfen dort aufgebaut werden. Eltern und Begleitpersonen sollen sich 

nur temporär im Badehaus aufhalten. Mitteilung erfolgt noch einmal mit dem 

Meldeergebnis. 

16. Die Wertung erfolgt jeweils in den Jahrgängen 2018 bis 2009 und Jahrgang 2008 und 

älter zusammen sowie getrennt nach männlich und weiblich. 

Die Staffeln werden offen gewertet. 

Es erfolgt eine Mannschaftswertung nach Punktevergabe:  

1. Platz = 10 Punkte           3. Platz = 4 Punkte             5. Platz = 2 Punkte 

2. Platz =   6 Punkte           4. Platz = 3 Punkte             6. Platz = 1 Punkt 

1. Platz - Preis der Stadt Rödermark: Pokal 

Der VFS Rödermark verzichtet als Gastgeber auf die Auszeichnungen in der 

Mannschaftswertung. 

17. Die jeweils 3 Erstplatzierten werden mit Medaillen ausgezeichnet. Nicht abgeholte 

Medaillen werden nach der Veranstaltung nicht versendet. 

18. Die Urkunden für alle Platzierungen werden ausschließlich elektronisch im pdf-Format 

zur Verfügung gestellt und elektronisch an die Vereine versendet. 

19. Es gelten die allgemeinen Informationen des DSV zum Datenschutz bei der Teilnahme 

an Wettkampfveranstaltungen innerhalb des DSV. Diese sind auf der DSV-Homepage 

(www.dsv.de/de/service/regelwerke/dsv) zu finden oder können über die Geschäftsstelle 

des Hessischen Schwimm-Verbandes (Tel. 069/6789-208 od. info@hessischer-

schwimm-verband.de) angefordert werden. Eventuelle Folgen ergeben sich aus den 

Wettkampfbestimmungen des Deutschen Schwimm-Verbandes e. V.. 

http://www.dsv.de/
http://www.hsv-sued.de/
http://www.dsv.de/de/service/regelwerke/dsv
mailto:info@hessischer-schwimm-verband.de
mailto:info@hessischer-schwimm-verband.de
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20. Ausrichter und Veranstalter übernehmen keine Haftung für Unfälle, Diebstahl und 

Schäden jeglicher Art. 

21. Die Veranstaltung ist genehmigt! 

 

Der VFS Rödermark wünscht allen Teilnehmern/ -innen eine gute Anreise 

und einen erfolgreichen Wettkampf. 

 

 

Dr. Sirko Ogriseck 
Vorsitzender 

VFS Rödermark 

 

Stand 07.01.2026 

 


